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Wie bewältigen wir Energiekrise, ökologischen und digitalen Wandel? Um diese Fragen zu beantworten, legt die EU-Kommis-

sion nun Leitlinien vor (vgl. PM der EU-Kommission – Vertretung in Deutschland – vom 22.11.2022). Die Kommission hat den

2023er Zyklus des Europäischen Semesters zur wirtschaftspolitischen Koordinierung eingeleitet. Das Paket stützt sich auf die

Herbstprognose 2022. Aus ihr gehe hervor, dass die EU-Wirtschaft nach einer starken ersten Jahreshälfte nun in eine viel

schwierigere Phase eingetreten sei. Während die politischen Maßnahmen zur Zeit der COVID-19-Pandemie Früchte getragen

haben, stellten die Folgen der russischen Invasion der Ukraine die EU vor vielfältige und komplexe Herausforderungen. Histo-

risch hohe Energiepreise, hohe Inflationsraten, Versorgungs-Engpässe, höhere Schuldenstände und steigende Fremdfinanzie-

rungskosten belasten die Wirtschaftstätigkeit der Unternehmen und schwächen die Kaufkraft der privaten Haushalte. Valdis

Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen, wies darauf hin, dass Europa wegen des

Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine vor erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen stehe. „Wie wir

in unserem heutigen Europäischen Semesterpaket deutlich machen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere

Politik in der gesamten EU koordinieren, damit wir die aktuellen Schwierigkeiten besser überwinden und unsere langfristigen

wirtschaftlichen Aussichten stärken.“ Diese Herausforderungen erfordern koordinierte Maßnahmen für die Energieversorgung,

die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität und den Schutz finanziell schwächerer Haushalte und Unternehmen. Gleichzeitig

gelte es, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu wahren. Zudem seien rasche Maßnahmen erforderlich, um das Poten-

zialwachstum und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze zu fördern und den ökologischen und digitalen Wandel voranzu-

treiben. Die wirtschaftspolitische Koordinierung mittels des Europäischen Semesters werde den Mitgliedstaaten dabei helfen,

diese Ziele zu erreichen. Sie setze Prioritäten und gebe klare, gut koordinierte Politikleitlinien für das kommende Jahr vor. U. a.

enthält der diesjährige Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum eine ehrgeizige Agenda, die koordinierte politische Maß-

nahmen der EU weiter stärkt, um kurzfristig die negativen Auswirkungen von Energieschocks abzufedern. Weiter gibt die Kom-

mission konkrete Empfehlungen für das Euro-Währungsgebiet. Im Rahmen des diesjährigen Warnmechanismus-Berichts – ein

Beobachtungsinstrument, um potenzielle makroökonomische Ungleichgewichte früh zu erkennen – werden die Mitgliedstaa-

ten genannt, bei denen eingehende Überprüfungen erforderlich sind, um zu beurteilen, ob sie von Ungleichgewichten betrof-

fen sind, die politische Maßnahmen erfordern. Die Autoren des diesjährigen Berichts kommen zum Schluss, dass eingehende

Überprüfungen für 17 Mitgliedstaaten, u.a. auch Deutschland, gerechtfertigt sind.

Uta Wichering,

Ressortleiterin
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Entscheidungen
EuGH: Geldwäsche-RL: Bestimmung zur öf-

fentlichen Zugänglichkeit der Angaben

über die wirtschaftlichen Eigentümer ein-

getragener Gesellschaften oder anderer ju-

ristischer Personen ungültig

Art. 1 Nr. 15 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2018/

843 des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie

(EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung

des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche

und der Terrorismusfinanzierung und zur Ände-

rung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/

EU ist ungültig, soweit durch diese Bestimmung

Art. 30 Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. c der Richtlinie

(EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung

der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung,

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

des Europäischen Parlaments und des Rates und

zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates und der

Richtlinie 2006/70/EG der Kommission dahin ge-

ändert wurde, dass dieser Art. 30 Abs. 5 Unter-

abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/849 in seiner

so geänderten Fassung vorsieht, dass die Mit-

gliedstaaten sicherstellen, dass die Informatio-

nen über die wirtschaftlichen Eigentümer der in

ihrem Gebiet eingetragenen Gesellschaften oder

anderen juristischen Personen in allen Fällen für

alle Mitglieder der Öffentlichkeit zugänglich

sind.

EuGH, Urteil vom 22.11.2022 –

C-37/20 u. C-601/20
(Tenor)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-2753-1

unter www.betriebs-berater.de

 S. zu aktuellen Entwicklungen der Geldwä-

schebekämpfung auch der Beitrag von Zentes,

BB 2022, 2755 ff., in diesem Heft.

BVerfG: Erfolgreiche Verfassungsbeschwer-

de gegen die Übermittlung mit nachrich-

tendienstlichen Mitteln erhobener perso-

nenbezogener Daten

1. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes

aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG erstreckt sich nicht

nur auf die Zusammenarbeit des Bundes und

der Länder, sondern auch auf die der Länder un-

tereinander. Sie umfasst hingegen nicht die Re-

gelung der Zusammenarbeit zwischen Behörden

desselben Landes.

2. Die Normenklarheit setzt der Verwendung ge-

setzlicher Verweisungsketten Grenzen, steht die-

ser aber nicht grundsätzlich entgegen. Bei der

Normierung sicherheitsrechtlicher Datenverar-

beitungen kann es zweckdienlich sein, auf Fach-

gesetze zu verweisen, in deren Kontext Ausle-

gungsfragen – anders als bei heimlichen Maß-

nahmen – im Wechselspiel von Anwendungs-

praxis und gerichtlicher Kontrolle verbindlich

geklärt werden können. Ob eine Verweisung mit

dem Gebot der Normenklarheit vereinbar ist,

hängt von einer wertenden Gesamtbetrachtung

unter Berücksichtigung möglicher Regelungsal-

ternativen ab. Das Erfassen des Normgehaltes

wird insbesondere durch Verweisungsketten er-

leichtert, die die in Bezug genommenen Vor-

schriften vollständig aufführen.

3. Die Übermittlung mit nachrichtendienstlichen

Mitteln erhobener personenbezogener Daten

und Informationen durch den Verfassungsschutz

zur Gefahrenabwehr kann als Übermittlungs-

schwelle grundsätzlich auch an die Gefahr der

Begehung solcher Straftaten anknüpfen, bei de-

nen die Strafbarkeitsschwelle durch die Pönali-

sierung von Vorbereitungshandlungen oder blo-

ßen Rechtsgutgefährdungen in das Vorfeld von

Gefahren verlagert wird. Der Gesetzgeber muss

dann aber sicherstellen, dass in jedem Einzelfall

eine konkrete oder konkretisierte Gefahr für das

durch den Straftatbestand geschützte Rechtsgut

vorliegt. Diese ergibt sich nicht notwendiger

Weise bereits aus der Gefahr der Tatbestandsver-

wirklichung selbst.

BVerfG, Beschluss vom 28.9.2022 –

1 BvR 2354/13
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-2753-2

unter www.betriebs-berater.de
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